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Indirekte Steuern/Zoll

EuGH: Recht zur Ausübung des Vorsteuerabzugsrechts erst mit
Ausstellung der Rechnung mit korrektem Steuerbetrag

Sieht ein Land eine Frist für die Geltendmachung des Vorsteuerabzugs vor, so kann diese
nicht ablaufen, bevor eine Rechnung mit Steuerausweis ausgestellt wurde. Der
Vorsteuerabzug ist nicht möglich, bevor eine Rechnung mit Steuerausweis vorliegt. Fraglich
ist, ob eine Rechnung, die keine oder eine zu geringe Steuer ausweist mit Wirkung für die
Vergangenheit berichtigt werden kann.

Hintergrund
Ebenso, wie in der thematisch ähnlich gelagerten Rechtssache Volkswagen AG (C-533/16),
geht es in der Rechtssache Biosafe (C-8/17) um die Frage, ob eine Frist zur Geltendmachung
des Vorsteuerabzugs ablaufen kann, obwohl der Unternehmer den Vorsteuerabzug
innerhalb dieser Frist mangels einer ordnungsgemäßen Rechnung nicht vornehmen konnte.

In der Rechtssache Volkswagen AG, EuGH Urteil vom 21.03.2018, C-533/16, gingen der
Leistende und der Leistungsempfänger irrig davon aus, dass bestimmte Umsätze nicht der
Umsatzsteuer unterlagen. Jahre später wurde der Irrtum erkannt. Der Leistende stellte
daraufhin eine Rechnung mit Steuerausweis aus und forderte vom Leistungsempfänger die
geschuldete Umsatzsteuer.
Der Leistungsempfänger, der die Steuer zusätzlich zum bislang geschuldeten Nettopreis an
den Leistenden zahlte, machte sein Recht auf Vorsteuerabzug geltend. Nach nationalem, in
diesem Fall slowakischem, Recht verhinderte aber eine Fünf-Jahresfrist, die wie eine
Festsetzungsverjährung wirkt, die Ausübung des Rechts, obwohl nunmehr
ordnungsgemäße Rechnungen vorlagen.

In der portugiesischen Rechtssache Biosafe, EuGH Urteil vom 12.04.2018, C-8/17, gingen
beide Vertragsparteien bei Vertragsschluss irrig von der Anwendung des ermäßigten
Steuersatzes aus. 
Nach einer späteren Festsetzung des korrekten Regelsteuersatzes durch die
Finanzverwaltung, verlangte der Leistende nachträglich mittels einer den korrekten
Steuerbetrag ausweisenden Rechnung diesen Betrag von der beklagten
Leistungsempfängerin. 
Die Leistungsempfängerin verweigerte die Zahlung, da sie wegen Fristablaufs den
Vorsteuerabzug nicht mehr geltend machen konnte.

Entscheidungen
Wird die Umsatzsteuer in Rechnungen nachträglich für Umsätze ausgewiesen, die zuvor
ohne oder mit zu geringer Umsatzsteuer abgerechnet wurde, steht eine im Landesrecht
vorgesehene abgelaufene Frist zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs dem
Vorsteuerabzug/der Vorsteuervergütung beim Leistungsempfänger nicht entgegen, sofern
der Leistungsempfänger das Recht auf Vorsteuererstattung nicht vorher ausüben konnte,
da er weder im Besitz einer Rechnung war, noch von der Steuerschuld überhaupt wusste.
Dementsprechend urteilte der EuGH in der Rechtssache Biosafe, C-8/17, dass auch hier die
Geltendmachung des Vorsteuerabzugs nicht ausgeschlossen ist, da es der
Leistungsempfängerin unmöglich war, den Vorsteuerabzug in zutreffender Höhe vor der
Berichtigung der Rechnungen auszuüben. Die Leistungsempfängerin verfügte weder über
eine Rechnung mit entsprechendem Steuerausweis, noch wusste sie von der zusätzlichen
Steuerschuld. Die nationale, portugiesische, Ausschlussfrist, nach der die Frist bereits mit
Ausstellung der ursprünglichen Rechnung zu laufen beginnt, verstößt daher gegen
Unionsrecht. 

In den Begründungen stellt der EuGH auf die formellen und materiellen Voraussetzungen
des Vorsteuerabzugs ab. Grundsätzlich ist das Recht auf Vorsteuerabzug im selben
Zeitraum auszuüben, in dem der Anspruch auf die Steuer entstanden ist; die Ausübung des
Vorsteuerabzugsrechts setzt jedoch den Erhalt einer ordnungsgemäßen Rechnung voraus.



Nationale Ausschlussfristen, durch die, aus Gründen der Rechtssicherheit, die Ausübung
des Vorsteuerabzugsrechts zeitlich befristet ist, sind zwar grundsätzlich zulässig, sofern sie
den Grundsätzen der Äquivalenz und Effektivität genügen, greifen jedoch dann nicht, wenn
es unmöglich ist, den Vorsteuerabzug vor der Rechnungsberichtigung auszuüben.

Anmerkung
Die Entscheidungen Volkswagen (EuGH Urteil vom 21.03.2018, C-533/16) und Biosafe (EuGH
Urteil vom 12.04.2018, C-8/17) einerseits und Senatex und Barlis06 (EuGH Urteile vom
15.09.2016, C-518/14, siehe auch Deloitte Tax-News und C-516/14, siehe auch Deloitte Tax-
News) andererseits beleuchten unterschiedliche Aspekte einer Rechnung als Voraussetzung
für den Vorsteuerabzug. Während der EuGH in den beiden letztgenannten Entscheidungen
deutlich gemacht hat, dass formelle Aspekte zum Nachteil des Steuerpflichtigen nicht
überbewertet dürfen und Mängel bei der Rechnungserstellung – mit Rückwirkung - geheilt
werden können, betont das Gericht in den beiden erstgenannten Entscheidungen, dass
ohne eine Rechnung mit Steuerausweis der Vorsteuerabzug nicht geltend gemacht werden
kann. Fristen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs laufen daher nicht ab, bevor der
Steuerpflichtige in Besitz einer derartigen Rechnung ist.

Dies führt zu der Frage, ob eine Rechnungsberichtigung im Hinblick auf den Steuerausweis
Rückwirkung haben kann. Dafür spricht, dass die Steuer auf einen Umsatz unabhängig vom
Steuerausweis in einer Rechnung entsteht, dagegen spricht jedoch, dass der Empfänger
einer „Netto-Rechnung“ (noch) nicht mit der Umsatzsteuer belastet ist. Es steht zu erwarten,
dass die Finanzverwaltung in ihrem angekündigten Schreiben den Standpunkt einnehmen
wird, dass eine Rechnungsberichtigung hinsichtlich des Steuerausweises keine Rückwirkung
entfaltet.

 

Betroffene Norm
Art. 167-171, 178 Buchst. a Richtlinie 2006/112/EG; Richtlinie 2008/9/EG
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http://www.deloitte-tax-news.de/steuern/indirekte-steuern-zoll/eugh-rechnungsberichtigung-mit-wirkung-fuer-die-vergangenheit-anforderungen-an-die-leistungsbeschreibung-und-das-leistungsdatum-in-rechnungen.html
http://www.deloitte-tax-news.de/steuern/indirekte-steuern-zoll/bfh-rueckwirkung-der-rechnungsberichtigung-auf-den-zeitpunkt-der-urspruenglichen-ausstellung-aufgabe-der-bisherigen-rechtsprechung.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=DE&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=200484&occ=first&dir=&cid=777560
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=DE&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=200962&occ=first&dir=&cid=777420


www.deloitte-tax-news.de Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind,
den besonderen Umständen eines Einzelfalles
gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage
für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen
jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung,
Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar
und ist auch nicht geeignet, eine persönliche
Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen
jedweder Art auf Inhalte dieser
Mandanteninformation oder Teile davon stützen,
handelt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko.
Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie oder
Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen. 

This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be
deemed suitable for substituting personal advice
under any circumstances. Should you base decisions
of any kind on the contents of this client information
or extracts therefrom, you act solely at your own risk.
Deloitte GmbH will not assume any guarantee nor
warranty and will not be liable in any other form for
the content of this client information. Therefore, we
always recommend to obtain personal advice.


	EuGH: Recht zur Ausübung des Vorsteuerabzugsrechts erst mit Ausstellung der Rechnung mit korrektem Steuerbetrag
	Hintergrund
	Entscheidungen
	Anmerkung
	Betroffene Norm
	Fundstellen


